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 Veröffentlicht am 19.12.2001

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §67 Abs6;

KommStG 1993 §5 Abs2 litb;

Rechtssatz

Die Rechtsansicht, Urlaubsab9ndungen und Urlaubsentschädigungen seien nicht kommunalsteuerp:ichtig, war auch

vor dem Ergehen des Erkenntnisses vom 28. Oktober 1997, 97/14/0045, objektiv nicht vertretbar. Das zitierte

Erkenntnis konnte in dieser Hinsicht nicht überraschen.
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